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Lieder und Klänge S.14 
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Was passt zusammen? S.14 
 
 

1. Der großherzogliche Palast ist der Arbeitsplatz des Großherzogs. Er befindet sich im Zentrum der Stadt 
Luxemburg. 

 
2. Das Parlament befindet sich direkt neben dem großherzoglichen Palast. Es besteht aus 60 Abgeordneten, 

die jeweils für 5 Jahre gewählt werden. Ihre Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren. Hier werden 
neue Gesetze diskutiert und beschlossen. 

 
3. Minister und Ministerinnen gehören zu einer Regierung. Sie werden vom Premierminister oder der 

Premierministerin vorgeschlagen. Sie leiten ein Ministerium, das für bestimmte Aufgaben zuständig ist, 
z.B. kümmert sich das Bildungsministerium um die Schulen.   

 
4. Die Regierung leitet das Land. Sie besteht aus Ministern und Ministerinnen und dem Premierminister 

oder der Premierministerin. Die Regierung entscheidet, welche Politik in Luxemburg gemacht wird.  
 

5. Der Chef oder die Chefin der Regierung heißt Premierminister oder Premierministerin. Er oder sie sucht 
die Minister oder Ministerinnen aus, mit denen er oder sie die Regierung bildet. 

 
6. Der Großherzog wird auch Grand-Duc genannt. Er ist das Oberhaupt des Landes. Er vertritt Luxemburg im 

Ausland. Er ernennt den Premierminister oder die Premierministerin. Er mischt sich aber nicht in die 
Entscheidungen ein, wie das Land regiert werden soll. Er wird nicht gewählt. 

 
7. Ein Gesetz ist eine Regel für das ganze Land. Gesetze bestimmen, wie die Menschen zusammenleben 

oder was sie tun können und was nicht. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. 
 

8. Bei Wahlen wählen Bürger und Bürgerinnen Personen und Parteien, die sie im Parlament vertreten 
sollen. In Luxemburg finden die Wahlen für die Mitglieder des Parlaments alle 5 Jahre statt.  
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Seine Stimme abgeben S.18 
 

 
 

Um bei den Parlamentswahlen wählen zu dürfen, muss der Wähler/die Wählerin: 
 

• einen luxemburgischen Pass besitzen; 

• am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein; 

• im Besitz des Wahlrechts sein. 
 
Geht man davon aus, dass keiner dieser Bürger und Bürgerinnen sein Wahlrecht aufgrund eines Verbrechens von 
einem Richter oder einer Richterin entzogen bekommen hat, gibt es zwei Voraussetzungen, die es hier zu 
beachten gibt: die Nationalität und das Alter. Der Wohnort spielt dabei keine Rolle, da man an den 
Parlamentswahlen auch per Briefwahl teilnehmen kann.  
 
Daher lautet die richtige Antwort: Dana, Nicole, Johanna, Leonie, Antonio, Lou. 
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Von der Idee zum Gesetz S.20 
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Der Großherzog S.21 
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Lëtz-Quiz S.25 

 

 

 
1. Alle 5 Jahre. 
2. Alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen luxemburgischen Ausweis besetzen +  

Alle Personen, die seit mindestens fünf Jahren in Luxemburg wohnen. 
3. 60 
4. Von einer Mehrheitspartei vorgeschlagen wurde. 
5. Sich für das Land einsetzen + Ideen für neue Gesetze ausarbeiten + Über Ideen diskutieren. 
6. Der oder die Erstgeborene des Großherzogs. 
7. Sich für sein Land einsetzen + Luxemburg im Ausland vertreten + Gesetze unterschreiben + Verträge mit 

Partnern abschließen. 
8. Luxemburgisch + Französisch + Deutsch. 
9. Ons Heemecht 
10. Kiermes & Schueberfouer 
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